
 
 
 
 
 
 
 
 

Werte der Faktoren in den Preisänderungsklauseln 
unserer Wärmelieferverträge 

 
Stand: 13.02.2026 

 
 
 
Wärmepreisindex des Statistischen Bundesamts 

Veröffentlicht auf https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online 
 
Jahresdurchschnitte (Code 61111-0005): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online


 
Monatswerte (Code 61111-0006): 

 
 
 
 
 
  



Erdgaspreisindex des Statistischen Bundesamtes 

Veröffentlicht auf https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online 
 
Jahresdurchschnitte (Code 61241-0003): 

 
 
  

https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online


Monatswerte (Code 61241-0004): 

 
 
 

 

  



Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes 

Veröffentlicht auf https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online 
 
Jahresdurchschnitte (Code 61111-0001): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online


Monatswerte (Code 61111-0002): 

 
 
 

 

 

  



Erdgas-Börsenpreis an der European Energy Exchange 

Veröffentlicht auf www.eex.com/de/marktdaten/erdgas/futures 
oder auf unserer Homepage erenja.de unter Privatkunden – Informationen - Strom, Gas & Wärme 
- Allgemeine Bedingungen: Gaspreisentwicklung 
 
Abrechnungspreis für das Lieferjahr 2024 („CAL-24“) am 28.11.2023: 

 
 
 
 
Abrechnungspreise für die Lieferjahre 2027 – 2029 („CAL-27ff“) am 13.02.2026: 
 
CAL-27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eex.com/de/marktdaten/erdgas/futures
erenja.de


 
 
CAL-2028 

 

 

CAL-29 

 

 

 

 

 

  



Netznutzungsentgelt Gas 

Auszug der Seite 2 aus dem „Preisblatt Netznutzungsentgelte Gas 2026“ der GELSENWASSER 
Energienetze GmbH, veröffentlicht auf www.gw-energienetze.de: 
 

 
 
 
Steuern, Abgaben, Umlagen und hoheitlichen Belastungen auf Erdgas 

Die im Folgenden aufgeführten Steuern, Abgaben, Umlagen und hoheitlichen Belastungen werden 
für das Lieferjahr 2026 auf Erdgas erhoben (Stand Februar 2026, alle Preise zzgl. der gesetzlich 
festgelegten Umsatzsteuer): 
 
Energiesteuer 
Die Energiesteuer auf Erdgas für das Lieferjahr 2026 beträgt 0,550 ct/kWh 
Quelle: Energiesteuergesetz, aktuell § 2 Absatz 3 Satz 1 Nr. 4 EnergieStG. Der Ausweis dort 
erfolgt in €/MWh, die Umrechnung in ct/kWh erfolgt mittels Teilung durch 10. 
 
SLP-Bilanzierungsumlage 
Die Bilanzierungsumlage für Standard-Lastprofil-Kunden für das Lieferjahr 2026 beträgt 0,000 
ct/kWh 
Quelle: www.tradinghub.eu/de-de/Veröffentlichungen/Preise/Entgelte-und-Umlagen 
Der Ausweis dort erfolgt in €/MWh, die Umrechnung in ct/kWh erfolgt mittels Teilung durch 10. 
 
Gasspeicherumlage (erhoben vom 01.10.2022 bis 31.12.2025) 
Die Gasspeicherumlage für das 1. Halbjahr 2025 betrug 0,299 ct/kWh, für das 2. Halbjahr 2025 
betrug sie 0,289 ct/kWh. Zum 01.01.2026 ist die Gasspeicherumlage weggefallen. 
Quelle: www.tradinghub.eu/de-de/Veröffentlichungen/Preise/Entgelte-und-Umlagen 
Der Ausweis dort erfolgt in €/MWh, die Umrechnung in ct/kWh erfolgt mittels Teilung durch 10. 
 
 
 
 

http://www.gw-energienetze.de/
file://///FILESRV1.GWAG.TOP/PROJEKTE/EMW/4_Wärme+/2_Preisanpassung%20Standardprodukte/Anpassung%20Preisgleitklausel/2024%20ML-RG-NR/AVB%20und%20Co%20fuer%20Homepage/www.tradinghub.eu/de-de/Veröffentlichungen/Preise/Entgelte-und-Umlagen
file://///FILESRV1.GWAG.TOP/PROJEKTE/EMW/4_Wärme+/2_Preisanpassung%20Standardprodukte/Anpassung%20Preisgleitklausel/2024%20ML-RG-NR/AVB%20und%20Co%20fuer%20Homepage/www.tradinghub.eu/de-de/Veröffentlichungen/Preise/Entgelte-und-Umlagen


CO2-Preis Erdgas 
Die CO2-Bepreisung für Erdgas erfolgt gemäß Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) und der 
auf seiner Grundlage erlassenen Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem 
Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2023 bis 2030 (EBeV 2030). Bis einschließlich 
des Jahres 2025 gilt jeweils der in § 10 Abs. 2 BEHG festgelegte Festpreis pro Tonne CO2, ab 
dem Jahr 2026 der Emissionshandelspreis aus den Versteigerungen nach § 10 Abs. 1 und 3 
BEHG. Die Brennstoffemissionen für Erdgas zur Berechnung der CO2-Bepreisung sind der 
Anlage 2, Teil 4, zur EBeV 2030 zu entnehmen. 
 
Der CO2-Preis für Erdgas ab dem 1. Januar 2025 betrug 55 € je Tonne bzw. 0,998 ct/kWh. Der 
Preis für das Lieferjahr 2026 ergibt sich aus den Versteigerungen nach § 10 Abs. 1 und 3 BEHG 
innerhalb eines Preiskorridors von 55- 65 Euro/Tonne bzw. von 0,998 ct/kWh bis 1,179 ct/kWh 
(bzw. höher bei Nachkauf von Zertifikaten). 


